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Beschluss der FIBAA-Akkreditierungskommission für 
Programme  

99. Sitzung am 15. Juli 2016 
 
Projektnummer:  15/102  
Hochschule:   Hochschule der Wirtschaft für Management, Mannheim 
Studiengänge:  Psychologie und Management (B.Sc.) 

Business Management (M.A.) 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt im Auftrag der Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland wie folgt: 
 
Die Studiengänge werden gemäß Ziff. 3.1.1 i.V.m. Ziff. 3.2.4 i.V.m. Ziff. 3.2.5 der Regeln des 
Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditie-
rung i.d.F. vom 20. Februar 2013 für fünf Jahre unter einer Auflage (Studiengang „Psycholo-
gie und Management“) bzw. zwei Auflagen (Studiengang „Business Management“) akkredi-
tiert. 
 
Akkreditierungszeitraum: Wintersemester 2016/17 bis Ende Sommersemester 2021   
 

Auflage 1 
Die vorgesehenen Praxisanteile werden so gestaltet, dass ECTS-Punkte erworben 
werden können (siehe Kapitel 3.2, Rechtsquelle: Nr. 5 des Beschlusses des Akkredi-
tierungsrates „Zur Auslegung der ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ i.d.F. vom 
03.06.2013). 
 
Auflage 2 (nur Studiengang „Business Management“) 
Die Zulassungsvoraussetzungen sind in der entsprechenden Anlage zur Rahmenprü-
fungsordnung zu verankern (siehe Kapitel 3.2, Rechtsquelle: Ziff. 2.5 der Regeln des 
Akkreditierungsrates i.d.F. vom 20.02.2013). 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 15. September 2016 nachzuweisen. Die Verkürzung 
der gemäß Ziff. 3.1.2 der Regeln des Akkreditierungsrates regelmäßig neunmonatigen Auf-
lagenfrist wird damit begründet, dass die umzusetzenden Auflage bis zum Studienstart  zum 
Wintersemester 2016/17 nachgewiesen sein soll, um im Sinne der nächsten Studierenden 
die formalen Mängel zu diesem Zeitpunkt behoben zu haben. 
 
 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird vergeben. 
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Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Hochschule der Wirtschaft für Management, 
Mannheim                           
 
Bachelor-Studiengang: 
Psychologie und Management 
 
Master-Studiengang: 
Business Management 

 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Science (B.Sc.) 
Master of Arts (M.A.) 
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Allgemeine Informationen zu den Studiengängen  
 
Kurzbeschreibung des Studienganges „Psychologie und Management“: 
Die Absolventen des Studienganges sollen den Bedarf der Unternehmen an gut ausgebilde-
ten Fach- und Führungskräften decken, die in der Lage sind, Menschen zielgerichtet zu be-
einflussen und dabei die Erkenntnisse der modernen Psychologie ebenso anzuwenden wis-
sen wie die Regeln guten Managements und der Betriebswirtschaftslehre. Das berufliche 
Spektrum umfasst u.a. Funktionen in der Personalarbeit, im Marketing, im Employer 
Branding, in der Kunden- und Unternehmenskommunikation. 
 
Kurzbeschreibung des Studienganges „Business Management“ 
Die Absolventen sollen umfassende systemische Steuerungskompetenzen erworben haben, 
die sie im Hinblick auf die Herausforderungen der „Industrie 4.0“ befähigen, den erfolgrei-
chen Wandel in Unternehmen und Organisationen erfolgreich zu gestalten. Der Studiengang 
folgt dabei dem Ansatz eines systemorientierten Masters, der sich in seinen Kompetenzzie-
len an den Anforderungen der Unternehmen orientiert und folglich durch die Profillinien IT-
Management, International Sales Management und Human Resource Management gekenn-
zeichnet ist. Er bietet den Absolventen der Hochschule die Möglichkeit eines konsekutiven 
Überganges in ein Master-Programm. 
 
Zuordnung der Studiengänge: 
„Psychologie und Management“: grundständig  
„Business Management“: konsekutiv 
 
Profiltyp: 
Business Management: anwendungsorientiert 
 
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte der Studiengänge: 
„Psychologie und Management“: 6 Semester, 180 ECTS-Punkte 
„Business Management“: 3 Semester, 90 ECTS-Punkte  
 
Studienform: 
Vollzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein 
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
30 Bewerber pro Semester, einzügig 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester  
 
Erstmaliger Start der Studiengänge: 
Wintersemester 2016/17 
 
Akkreditierungsart: 
Konzept-Akkreditierung 
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Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 06. November 2015 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule der Wirtschaft, 
Mannheim, ein Vertrag über die Konzept-Akkreditierung der Studiengänge „Psychologie und 
Management“ (B.Sc.) und „Business Management (M.A.) des Studienganges geschlossen. 
Am 04. März 2016 übermittelte die Hochschule einen begründeten Antrag, der eine Darstel-
lung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die Akkreditierung von 
Studiengängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 
Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 
Dem Gutachterteam gehörten an: 

Professor Dr. Ullrich Günther 
Leuphana Universität, Lüneburg 
Professur für Wirtschaftspsychologie 
(Wirtschaftspsychologie, Human Resources, 
interkulturelle Psychologie) 
 
Professor Dr. Bernt Mayer 
Ostbayrische Technische Hochschule Amberg-Weiden 
Professur für Unternehmens- und Personalführung 
(Unternehmensführung, Personalführung, 
Human Resource Management, interkulturelles Management, 
Personalforschung, Wirtschaftspsychologie) 
 
Professor Dr. Lutz H. Schminke 
Hochschule Fulda 
Professur für Internationales Management und Marketing 
(Strategisches und operatives Marketing, Vertrieb, Direktmarketing, 
Dienstleistungsmarketing, Customer Relationship)  
 
Professor Dr. Rembert Horstmann 
IMPERIAL Logistics International 
Leiter Marketing (Vertrieb, General Management) 
 
Eleftheria-Eleni Kapourani 
ESB Business Reutlingen 
Studierende International Business (B.Sc.) 
 
FIBAA-Projektmanager: 
Hermann Fischer, MDgt. a.D. 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Begutachtung vor Ort. Die Begutachtung vor Ort wurde 
am 24. und 25. Mai in den Räumen der Hochschule in Mannheim durchgeführt. Im selben 
Cluster wurden die Studiengänge „Management und Unternehmensführung“ (B.A.), „Bera-
tung und Vertriebsmanagement“ (B.A.) sowie „Management in International Business“ (B.A.) 
begutachtet. Zum Abschluss des Besuchs gaben die Gutachter gegenüber Vertretern der 
Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Eindrücken. 
 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechts-
bezogene Differenzierung. 
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Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 14. Juni 2016 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 17. Juni 2016; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt.  
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Zusammenfassung 

Generell gilt, dass im Fall einer Konzept-Akkreditierung2, in der nur das Studiengangskon-
zept vorgestellt wird, bzw. bei einer erstmaligen Akkreditierung eines Studienganges, der 
noch keinen vollständigen Durchlauf zu verzeichnen hat, der Studiengang so zu bewerten ist 
wie ein laufender Studiengang.  
 
Der Bachelor-Studiengang „Psychologie und Management“ (M.Sc.) und der Master-
Studiengang „Business Management“ (M.A.) entsprechen mit wenigen Ausnahmen den 
Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK), den Anforderungen des Akkreditie-
rungsrates sowie den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulab-
schlüsse in der zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung geltenden Fassung. Sie sind modular 
gegliedert, mit ECTS-Punkten versehen und schließen mit dem akademischen Grad „Ba-
chelor of Science“ sowie „Master of Arts“ ab. Der Master-Studiengang „Business Manage-
ment“ hat ein anwendungsorientiertes Profil. Der Grad wird von der Hochschule verliehen. 
 
Der Bachelor- und der Master-Studiengang erfüllen somit mit wenigen Ausnahmen die Quali-
tätsanforderungen für Bachelor- und Master-Studiengänge und können von der Foundation 
for International Business Administration Accreditation (FIBAA) im Auftrag der Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland für einen Zeitraum von fünf Jahren vom 
Wintersemester 2016/17 bis zum Ende des Sommersemesters 2021 unter Auflagen akkredi-
tiert werden. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter hinsichtlich der ECTS-tauglichen Ausgestaltung des 
Praktikums sowie, beim Studiengang „Business Management“, hinsichtlich der Notwendig-
keit, in der Prüfungsordnung die Zulassungsvoraussetzungen zu verankern. Daher empfeh-
len sie, die Akkreditierung mit folgenden Auflagen zu verbinden: 
 

Auflage 1 
Die vorgesehenen Praxisanteile werden so gestaltet, dass ECTS-Punkte erworben 
werden können  
(siehe Kapitel 3.2, Rechtsquelle: Nr. 5 des Beschlusses des Akkreditierungsrates 
„Zur Auslegung der ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ i.d.F. vom 03.06.2013). 
 
Auflage 2 (nur Studiengang „Business Management“) 
Die Zulassungsvoraussetzungen sind in der entsprechenden Anlage zur Rahmenprü-
fungsordnung zu verankern  
(siehe Kapitel 3.2, Rechtsquelle: Ziff. 2.5 der Regeln des Akkreditierungsrates i.d.F. 
vom 20.02.2013). 

 
Die Erfüllung der Auflagen ist bis zum 15. September 2016 nachzuweisen. Die Verkürzung 
der gemäß Ziff. 3.1.2 der Regeln des Akkreditierungsrates regelmäßig neunmonatigen Auf-
lagenfrist wird damit begründet, dass die umzusetzenden Auflage bis zum Studienstart  zum 
Wintersemester 2016/17 nachgewiesen sein soll, um im Sinne der nächsten Studierenden 
die formalen Mängel zu diesem Zeitpunkt behoben zu haben. 
 
 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 
 

                                                
2 Entsprechend dem Charakter der Konzeptakkreditierung sind in diesem Fall hinsichtlich Ziff. 3.1.4 
„Studierbarkeit" und 5.1 „Qualitätssicherung und Weiterentwicklung" der Regeln des Akkreditierungs-
rates jedoch keine empirischen Befunde zur Studierbarkeit und zur Wirksamkeit der internen Quali-
tätssicherung vorzulegen bzw. zu begutachten. 
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Informationen  

Informationen zur Institution  
 
Die Hochschule der Wirtschaft für Management ist eine private Hochschule, die vom Land 
Baden-Württemberg im Jahr 2011 staatlich anerkannt und vom Wissenschaftsrat im selben 
Jahr institutionell für einen Zeitraum von fünf Jahren akkreditiert wurde. Im Jahr 2015 re-
akkreditierte der Wissenschaftsrat die Hochschule für weitere fünf Jahre und begründete 
seine Entscheidung u.a. wie folgt: 
 
„Die Hochschule verfügt über ein konsistentes Leitbild einer praxisorientierten und unter-
nehmensnahen Ausbildung. Das innovative Hochschulmodell … beruht auf der Zusammen-
arbeit mit Partnerunternehmen. … Die Hochschule wird ihrem Anspruch, eine praxisnahe 
und zugleich theoretisch fundierte Ausbildung zu bieten, gut gerecht. … Ausgesprochen po-
sitiv beurteilt der Wissenschaftsrat die Kooperationsbeziehungen … mit Unternehmen in der 
Metropolregion Rhein-Neckar.“ 
 
In ihrem vom Wissenschaftsrat referierte Leitbild positioniert sich die Hochschule als unter-
nehmensnahe Einrichtung, die in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft den Unterneh-
men die dringend benötigten Fach- und Führungskräfte zur Verfügung stellt, wobei sie be-
sonders „“Hidden Talents“, die auf Grund ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft Unterstüt-
zung zu Studium und Karriere benötigen, fördert. Weltoffenheit und internationale Vernet-
zung, die Herstellung von Chancengleichheit, die Förderung sozialen Engagements, von 
Leistungsbereitschaft und Selbstverantwortung sind weitere zentrale Aspekte ihres Selbst-
verständnisses. 
 
Träger der Hochschule ist die „Hochschule der Wirtschaft für Management GmbH“, an der 
der „Internationale Bund“ (IB) mit 75 % beteiligt ist. Weitere Gesellschafter sind die „HdWM 
Beteiligungs GmbH & Co.KG“, die „MAFAB Mannheimer Forschungsgesellschaft für Arbeit 
und Bildung mbH“, das „Deutsch-Türkische Institut für Arbeit und Bildung e.V.“ sowie das 
„Heinrich-Vetter-Forschungsinstitut für Arbeit und Bildung e.V“. Die Hochschule wird von ei-
nem Kuratorium, dem Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung, Politik und interna-
tionalen Institutionen angehören, in ihrem Bestreben der Netzwerkbildung mit Unternehmen 
der Wirtschaft, der Profilbildung und Wettbewerbsfähigkeit unterstützt.  
 
An der Hochschule sind im Wintersemester 2015/16 rund 360 Studierende in den Studien-
gängen 

� Management und Unternehmensführung (B.A.) 
� Beratung und Vertriebsmanagement (B.A.) 
� Management in International Business (B.A.) 
� Sustainable Management (MBA, auslaufend) 
� Sales Management (MBA, auslaufend) 

 
eingeschrieben. Ab Wintersemester 2016/17 kommen die hier zu erörternden Studiengänge 
hinzu. Die Studierenden werden von 16 an der Hochschule beschäftigten Professoren sowie 
externen Lehrpersonen betreut. Ihre Organisation stellt die Hochschule wie folgt dar: 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1 Zielsetzung  

Für alle Studiengänge gilt nach den Ausführungen der Hochschule, dass sie neben der Ver-
mittlung von Managementkompetenzen darauf gerichtet sind, die persönliche Weiterentwick-
lung der Studierenden zu fördern und ihre methodischen, sozial-kommunikativen und inter-
kulturellen Kompetenzen heranzubilden und zu stärken. Der Zielsetzung umfassender Be-
rufsbefähigung der Absolventen sei schon in der Konzeptionsphase u.a. dadurch ein beson-
deres Augenmerk geschenkt worden, dass Experten der Partnerunternehmen in die Entwick-
lung der Programme einbezogen worden seien.  
Der Förderung von Chancengerechtigkeit sieht sich die Hochschule, wie sie ausführt, in be-
sonderer Weise verpflichtet. Sie verweist auf ihre Mitgliedschaft im „Arbeitskreis familien-
freundliche Hochschule“ und den mit 35 % vergleichsweisen hohen Anteil an Professorinnen 
im Kollegium. Der Anteil an Studentinnen liege – über alle hier erörterten Programme ermit-
telt – bei durchschnittlich 40 %. Als weiteres Ziel beschreibt die Hochschule die Förderung 
von Bewerbern aus bildungsfernen Schichten („hidden talents“), wozu die Partnerunterneh-
men einen finanziellen Beitrag leisten würden. Für Studierende mit Migrationshintergrund 
bestehe die Möglichkeit einer Förderung durch den Verein „Deutsch-Türkisches Institut für 
Arbeit und Bildung (DTI) e.V.“, mit dem die Hochschule durch die Gesellschafterfunktion des 
Vereins verbunden ist. Für Flüchtlinge habe sie ein gesondertes Studienprogramm aufgelegt. 
Im Hinblick auf Studierende in besonderen Lebenslagen sowie solche mit chronischen Er-
krankungen oder Behinderungen verweist die Hochschule auf ihre Rahmenprüfungsordnung, 
die für solche Fälle Schutzfristen und Ausgleichregelungen vorsehe. 
 
Zum Studiengang Psychologie und Management führt die Hochschule ergänzend aus, 
dass es darum gehe, den Studierenden vielfältige fachliche Qualifikationen und Kompeten-
zen für die Wahrnehmung von Aufgaben in wirtschafts- psychologisch fundierten Berufsrol-
len zu vermitteln, sodass sie  

• die Gestaltung von Unternehmen und anderen Organisationen als zweckbestimmte 
Institutionen verstehen und die daraus resultierenden Herausforderungen beschrei-
ben können 

• normative Grundlagen von Unternehmen und deren Kultur verstehen, beschreiben, 
beurteilen und dieses Wissen in Handlungskonzepte einbeziehen können 

• Entwicklungsnotwendigkeiten für das Personal erkennen und Personal-
entwicklungsmaßnahmen umsetzen können 

• auf Grundlage entsprechender Theorien wirksame Verfahren zur zielgerichteten Ein-
flussnahmen auf Kunden entwickeln und anwenden können 

• Konzepte der internen und externen Kommunikation entwickeln und einführen kön-
nen 

• das gesamte Spektrum der praktischen Tätigkeiten eines Wirtschaftspsychologen in 
Diagnostik, Beratung und Personalentwicklung ausführen können 

 
Die Konzeption sieht vor, dass sich die Teilnehmer nicht nur im Modul „Wirtschaftsethik“, 
sondern in allen psychologischen Modulen mit ethischen Fragen und Konflikten, die sich aus 
wirtschaftlichem Handeln ergeben, auseinandersetzen und ein Bewusstsein für ethisches 
Handeln entwickeln. Damit gehe die Hinführung zu gesellschaftlichem Engagement einher, 
das sich im Kontext supervidierter Gruppenerfahrungen sowie im Umgang mit und der In-
tegration von Flüchtlingen, für welche die Hochschule ein eigenes Studienprogramm aufge-
legt habe, durch das mitwirkende Engagement der Studierenden konkretisiere.  
Durch die Vermittlung der wissenschaftlichen Theorien der Psychologie, insbesondere der 
Organisations- und Marktpsychologie sowie der Volks- und Betriebswirtswirtschaftslehre, 
durch die Heranbildung von Methodenkompetenz zur Formulierung und Überprüfung von 
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Wirtschaftspsychologie- sowie Management-Hypothesen und -Theorien sowie der Kompe-
tenz zum Lesen wissenschaftlicher Texte auf Englisch haben die Absolventen nach Über-
zeugung der Hochschule die für die Ausübung ihres Berufs benötigte wissenschaftliche Be-
fähigung erlangt. Der dem Konzept zugrundeliegende intensive Praxisbezug, der sich curri-
cular in vielen Verflechtungen und äußerlich in Unternehmenspartnerschaften manifestiert, 
fundiere – im Verbund mit gerade in einem Psychologiestudium stark ausgeprägten persön-
lichkeitsbildenden Komponenten (z. B. Teamfähigkeit, supervidierte Gruppenerfahrungen, 
Testerfahrungen)  – ein hohes Maß an Employability.  
 
Die Zielsetzungen des Studienganges Business Management konkretisiert die Hochschule 
wie folgt: 
Das Programm richtet sich an Studierende, die einen ersten akademischen Grad und im 
Erststudium mindestens 30 ECTS-Punkte in wirtschaftswissenschaftlich orientierten Modulen 
erworben haben und die sich mit Blick auf die Herausforderungen der „Industrie 4.0“ weiter-
qualifizieren wollen. 
Ihr Berufsfeld sieht die Hochschule in anspruchsvollen Managementpositionen in Unterneh-
men, z.B. im Bereich Controlling, Risikomanagement, Marketing, Unternehmenskommunika-
tion. Dementsprechend ist das Studiengangskonzept auf die Vermittlung systemischer Steu-
erungskompetenzen ausgerichtet, gepaart mit der Heranbildung der Fähigkeit, Menschen 
und deren Handeln in Unternehmenskulturen zu verstehen und zu beeinflussen. Das mit 
Partnerunternehmen entworfene Studiengangskonzept sei konsequent auf die Anforderun-
gen der Unternehmen ausgerichtet und insofern dem Profil „anwendungsorientiert“ zuzuord-
nen. Konkret sollen die Absolventen u.a. in der Lage sein, 

• die Gestaltung von Managementsystemen und Personalführung zu erkennen und zu 
bewerten und in solchen Systemen erste Aufgaben wahrzunehmen 

• normative Grundlagen von Unternehmen und deren Managementsysteme zu verste-
hen und zur Grundlage eigenen Führungshandelns zu machen (Gesetze, interne 
Vorgaben, offene und implizite Regeln, Unternehmensethik und -kultur) 

• spezielle Systeme der Unternehmenssteuerung anzuwenden 
• als Führungskraft erfolgreich zu kommunizieren 
• Finanzsteuerungssysteme, Qualitäts- und Risikomanagementsysteme und Perso-

nalmanagementsysteme anzuwenden 
• Projekte wie z.B. Change Management zu leiten 

 
Der Heranbildung wissenschaftlicher Befähigung wird nach den Ausführungen der Hoch-
schule gleichwohl angemessener Raum gegeben, insofern u.a. theoriegeleitetes Arbeiten im 
Management und Methoden zur Formulierung und Überprüfung von Management-
Hypothesen und -Theorien Gegenstand des Curriculums sind. Da Führungskräfte eine be-
sonders hohe Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, dem Unternehmen und den Kunden 
haben, kommt nach Auffassung der Hochschule der Auseinandersetzung mit ethischen As-
pekten des Managementhandelns sowie der Einbettung der Fachdisziplin in gesellschaftliche 
Kontexte wesentliche Bedeutung zu. Daher würden in allen Modulen entsprechende Reflexi-
onen angestellt. Damit gehe die Hinführung zu gesellschaftlichem Engagement einher, das 
sich im Umgang mit und der Integration von Flüchtlingen, für welche die Hochschule ein ei-
genes Studienprogramm aufgelegt habe, durch das mitwirkende Engagement der Studieren-
den konkretisiere.  
Die Persönlichkeitsentwicklung sei damit eng verknüpft. Insbesondere ziele sie auf das Ein-
schätzen emotionaler und sozialer Verfasstheiten, die Entwicklung eines emotional stabilen 
Modus und das Erkennen von Stärken, Ressourcen und Leistungsfähigkeit.  
 
Bewertung:  
 
Die Qualifikationsziele der Studiengänge umfassen fachliche und überfachliche Aspekte und 
beziehen sich insbesondere auf die Bereiche wissenschaftliche Befähigung, Befähigung zur 
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Aufnahme einer qualifizierten Erwerbstätigkeit, Befähigung zum gesellschaftlichen Engage-
ment und Persönlichkeitsentwicklung. Der Master-Studiengang „Business Management“ hat 
ein sichtbar anwendungsorientiertes Profil. Beide Studiengänge tragen den Erfordernissen 
des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse Rechnung. 
 
Auf der Ebene der Studiengänge werden die Konzepte der Hochschule zur Förderung der 
Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Le-
benslagen, wie beispielsweise Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studie-
rende mit Kindern, ausländische Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund 
und/oder aus so genannten bildungsfernen Schichten, umgesetzt. Das von der Hochschule 
aufgelegte Studienprogramm für Flüchtlinge trägt diesen Aspekten besonders Rechnung. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Zielsetzung x   
 
 
 

2 Zulassung 

 
Psychologie und Management 
 
Die Hochschule hat die Zulassung zum Studium in ihren „Allgemeinen Zulassungs- und Im-
matrikulationsregeln“ festgelegt. Nach dieser Satzung wird zugelassen, wer  

• über die allgemeine Hochschulreife 
• über die fachgebundene Hochschulreife 
• über die Fachhochschulreife 
• über eine fachbezogene berufliche Qualifikation gemäß § 59 Abs. 1 des Landeshoch-

schulgesetzes verfügt  
• als ausländischer Bewerber über Deutschkenntnisse auf dem Niveau TDN 4 verfügt  
• gemäß § 59 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes nach Ausübung mindestens drei-

jähriger Berufstätigkeit und diese nach mindestens zweijähriger Berufsausbildung ei-
ne Eignungsprüfung erfolgreich abgelegt hat 
 

Die Eignungsfeststellungsprüfung wird nach Maßgabe der „Regelungen zum Auswahlverfah-
ren und der Eignungsfeststellungsprüfung“ durchgeführt und gliedert sich für die Eignungs-
feststellung als auch für das Ranking im Auswahlverfahren in die drei Teilbereiche 

• Zeugnisnoten (30 %) 
• E-Profiling Onlinetest nach vorgegeben Muster (Berufsinteresse, Verhalten in berufli-

chen Situationen, kognitive Aufgaben (30 %) 
• Gruppenarbeit (z.B. Diskussion) mit anschließendem persönlichen Interview (40 %) 

 
Bei ausländischen Bewerbern besteht die Möglichkeit, das Interview über SKYPE zu führen. 
Bei positivem Ergebnis holen sie den E-Profiling Onlinetest in Deutschland nach.  
Eine Entscheidungskommission betreut und beurteilt die Gruppenarbeit und führt das Inter-
view durch. Sie befindet auch über die Endnote, die Einordnung in das Ranking und ver-
merkt eine kurze Begründung in der Bewerberakte. Bewerber mit einer Durchschnittsnote 
unter 3.4 oder einem E-Profiling-Wert unter 60 % erhalten einen Ablehnungsbescheid, die 
anderen Bewerber werden nach Maßgabe ihres Rankingplatzes zugelassen oder kommen 
auf die Warteliste.  
 
Für Flüchtlinge hat die Hochschule spezielle Zulassungsregeln erlassen, die von der Auf-
sichtsbehörde genehmigt worden sind. Sie sehen Erleichterungen bei den zu erbringenden 
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Nachweisen vor, insbesondere erlauben diese Vorschriften im Einzelfall eine Plausibilisie-
rung der Bildungsbiographie sowie eine indirekte Nachweisführung im Hinblick auf Doku-
mente und Urkunden. Bei nicht eindeutiger Nachweisführung wird ein Studierfähigkeitstest 
durchgeführt. 
 
Da es sich vorliegend um einen Bachelor-Studiengang handelt, wird Berufserfahrung nicht 
gefordert, dasselbe gilt für Fremdsprachenkenntnisse, da das Programm komplett in deut-
scher Sprache durchgeführt wird.  
 
Business Management 
 
Nach den Vorschriften der Rahmenprüfungsordnung einschließlich ihrer Anlagen wird zum 
Studium zugelassen wer 

• mit einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss 210 ECTS-Punkte er-
worben hat, davon mindestens 30 Credit Points in wirtschaftswissenschaftlich orien-
tierten Modulen  

• über Sprachkompetenzen in der englischen Sprache auf der Stufe B 1 des Europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen verfügt. Der Nachweis der Sprachkompetenz 
kann wie folgt erbracht werden: 

o Cambridge Certificate – Preliminary English Test (PET) mit mindestens der 
Note B 

o IELTS mit mindestens 6,5 Punkten in jedem Bereich 
o TOEFL Internet-based Test mit mindestens 85 Punkten 
o INIcert I 
o Zeugnis über den Abschluss eines englischsprachigen Studienganges 
o Im Ausnahmenfall Sprachprüfung im Interview durch die Studiengangsleitung 

 
• ein Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen hat 

 
Bewerber, die mit dem ersten akademischen Abschluss 180 ECTS-Punkte (davon 30 Credit 
Points aus wirtschaftswissenschaftlich orientierten Modulen) erworben haben, müssen er-
gänzende Leistungen im Umfang von 30 ECTS-Punkten nachweisen, wobei die Hochschule 
folgende Möglichkeiten aufzeigt: 

o Anrechnung von ECTS-Punkten, die an einer staatlich anerkannten Hochschule zu-
sätzlich (z.B. im Rahmen eines Zweitstudiums) erbracht wurden  

o Anrechnung von ECTS-Punkten aus einschlägiger beruflicher (kaufmänni-
scher)Tätigkeit nach erfolgreichem Abschluss des Erststudiums 

o Erfolgreiches Studium zusätzlicher, vom Prüfungsausschuss bestimmter Module an 
der Hochschule im benötigten Umfang (Vorstudium) 

o Erwerb der benötigten ECTS-Punkte im Rahmen eines Auslandsstudiums, abgesi-
chert durch ein Learning Agreement, wobei die Credit Points vor Anfertigung der 
Master-Thesis erworben sein müssen 

 
Über die Anrechenbarkeit der nachgewiesenen zusätzlichen Leistungen entscheidet nach 
Überprüfung der eingereichten Unterlagen der Prüfungsausschuss. 
 
Das Auswahlverfahren hat zum Gegenstand: 

• Note des ersten akademischen Abschlusses  
• Motivationsschreiben  
• Beruflicher Werdegang, praktische Erfahrungen 

 
Die Hochschule bildet ein Ranking auf Grundlage folgender Gewichtungen: 

o Abschlussnote Erststudium „sehr gut“: 3 Punkte 
o Abschlussnote Erststudium „gut“: 2 Punkte 
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o Abschlussnote Erststudium „befriedigend“: 1 Punkt 
o Abschlussnote Erststudium „ausreichend“: 0 Punkte 
o Motivationsschreiben: 0,1, 2 Punkte 
o Berufspraktische Erfahrungen mit Bezug zum Studiengang: 0,1, 2,3 Punkte 

 
Um zugelassen zu werden, muss der Bewerber mindestens 4 Punkte erworben haben. Be-
werber mit 6 Punkten erhalten sofort einen Studienplatz. Im Übrigen entscheidet der Rang. 
Bei gleicher Punktzahl entscheidet der Eingang der Bewerbung. 
 
Für beide Studiengänge: 
Die Ergebnisse des Verfahrens werden dem Bewerber auf dessen Anforderung hin persön-
lich erläutert. Die Entscheidung über die Zulassung trifft die Zulassungskommission, beste-
hend aus dem Studiengangsleiter, einem Mitglied des Präsidiums und der Leitung des Prü-
fungsamtes. 
Nach ihren „Regelungen zum Auswahlverfahren und der Eignungsfeststellungsprüfung“ ge-
währt die Hochschule Bewerbern mit Behinderung Nachteilsausgleich dadurch, dass die 
Betroffenen die Leistungen innerhalb verlängerter Bearbeitungszeit oder gleichwertig in an-
derer Form erbringen können. 
 
Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen sind definiert und nachvollziehbar. Die nationalen Vorgaben 
sind berücksichtigt. 
 
Die Zulassungsbedingungen stellen sicher, dass die Studierenden im Studiengang „Business 
Management“ mit Abschluss des Studiums 300 ECTS-Punkte erworben haben und die Stu-
dierenden fremdsprachliche Lehrveranstaltungen absolvieren sowie die fremdsprachliche 
Literatur verstehen können.  
 
Das Auswahlverfahren ist transparent und gewährleistet die Gewinnung qualifizierter Studie-
render entsprechend der Zielsetzung der Studiengänge. Der Nachteilsausgleich für Studie-
rende mit Behinderung ist sichergestellt. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

2.1 Zulassungsbedingungen x   

2.2 Auswahl- und Zulassungsverfahren x   
 
 

3 Inhalte, Struktur und Didaktik 

3.1 Inhaltliche Umsetzung 

Psychologie und Management 
Die Hochschule trägt vor, dass im Studium insgesamt 180 ECTS-Punkte erworben werden, 
die sich mit 30 Credit Points pro Semester gleichmäßig über die Regelstudienzeit von sechs 
Semestern verteilen. Jedem ETS-Punkt sei ein Workload von 25 Stunden zugeordnet. Die 
Hochschule hat die nachfolgend abgebildete Curriculumsübersicht vorgelegt: 
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Die Hochschule fasst zusammen: 
 
Erstes bis drittes Semester 

• Vermittlung der wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen (z.B. „Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre“, „Volkswirtschaftslehre“, „Human Ressource- und Marketing-
management“) 

• Vermittlung der psychologischen Grundlagen (Allgemeine und biologischen Psycho-
logie, Persönlichkeits- und differentielle Psychologie, wirtschaftspsychologische Ein-
führungen) 

• Vermittlung wissenschaftlicher Methoden (wissenschaftliches Arbeiten, Statistik, For-
schungsmethoden) 

• Heranbildung von Selbstkompetenzen (Präsentationstechniken, Moderations- und 
Teamtechniken) 

• Wirtschaftsenglisch 
 
Drittes Semester 

• Im Mittelpunkt steht die Teilnahme am „Case Study Project“ (Bearbeitung konkreter 
Fragestellungen aus der Praxis in kleinen Gruppen unter Anleitung eines Lehrenden 
und Transfer der Ergebnisse in ein reales Praxisprojekt in Kooperation mit Partner- 
und zusätzlich akquirierten Unternehmen) 

 
Viertes Semester 

• Integrierte Praxisphase im Umfang von 18 Wochen, in der Regel in einem Partnerun-
ternehmen  
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Fünftes Semester 

• Vertiefung der Inhalte der Wirtschaftspsychologie sowie der Markt- und Werbepsy-
chologie bzw. der Arbeits- und Organisationspsychologie. 

• Bachelor-Kolloquium 
 
Sechstes Semester 

• Wirtschaftsethik (ethische Aspekte des Handelns in Unternehmen und Wirtschaft) 
•  Aspekte der Gesundheitspsychologie sowie psychologische Aspekte des Change-

/Risiko- und Krisenmanagements 
 
Zur Studiengangs- und Abschlussbezeichnung vertritt die Hochschule die Auffassung, dass 
gerade die Psychologie in ihrer empirischen Bewährtheit naturwissenschaftlichen Standards 
genügt und durch die biologische Psychologie (einschließlich Neuropsychologie) an diese 
Anschluss findet. Darüber hinaus würde die kybernetische Fundierung der Managementtheo-
rie den Abschluss eines Bachelor of Science begründen. 
 
Die Inhalte des Studienganges Business Management erläutert die Hochschule anhand der 
nachfolgenden Curriculumsübersicht: 
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Die Hochschule fasst zusammen: 
 
Erstes Semester 

• Vermittlung der handwerklichen und systemischen Grundlagen von Management und 
Führung 

• Wissenschaftstheoretische Einordnung von Managementtheorien 
 
Zweites Semester 

• Behandlung spezieller Managementtheorien (Prozesse und Prozessmanagement, In-
terkulturelles Management, Change Management und Organisationsentwicklung) 
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• Durchführung des Praktikums in einem Unternehmen oder einem Forschungsprojekt 
 
Drittes Semester 

• Studium von zwei aus drei Vertiefungsrichtungen 
o International Sales Management (Führungstätigkeiten in Vertrieb und Marke-

ting) 
o Personalmanagement (Tätigkeiten im Bereich interner und externer Personal-

dienstleistungen, erste Personalführungsaufgaben) 
o IT Management (Führungstätigkeiten zur Digitalisierung von Unternehmen 

und Geschäftsmodellen) 
• Anfertigung der Master-Arbeit 

 
Das gesamte Curriculum realisiere die Zielsetzung, Fach und Führungskräfte entsprechend 
den Bedarfen der Unternehmen heranzubilden, sei somit anwendungsorientiert.  
Die gewählte Studiengangs- und Abschlussbezeichnung begründet die Hochschule wie folgt: 
Aufbauend auf betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen aus dem Erststudium sei es das 
Ziel des Programms, Kompetenzen zum fundierten Management von Menschen und Organi-
sationseinheiten zu vermitteln. Die Studiengangsbezeichnung bringe die Kombination von 
Betriebswirtschaft und Management zum Ausdruck. Der Abschlussgrad entspreche dem 
konsekutiven Modell eines Master-Programms. 
 
Für beide Studiengänge  
trägt die Hochschule im Hinblick auf Modulprüfungen und Abschlussarbeiten vor, die Mo-
dulprüfungen seien darauf gerichtet, über das Erreichen der Qualifikationsziele auf einem 
dem Bachelor-Studium angemessenen Niveau (Studiengang „Psychologie und Manage-
ment“) bzw. Master-Niveau (Studiengang „Business Management“) Auskunft zu geben. Da-
bei korrespondiere die jeweilige Prüfungsform – z.B. Klausur, Fallarbeit, Bericht, mündliche 
Prüfung, Seminararbeit – mit den Modulinhalten. Im Einzelnen verweist die Hochschule auf 
ihre Rahmenprüfungsordnung, in der die unterschiedlichen Formen definiert sind.  
Die Abschlussarbeiten würden der Feststellung dienen, ob der Teilnehmer das jeweilige Stu-
diengangziel erreicht hat. Insbesondere soll er demonstrieren, dass er sich in eine Thematik 
einarbeiten kann und dass er wissenschaftliches, selbständiges Arbeiten beherrscht – wobei 
die Bachelor-Thesis geleichwohl einen berufspraktischen Bezug aufweisen soll. Die Master-
Thesis habe ein Thema zum Inhalt, das nachweislich Bezüge zum Management aufweist. In 
einem empirischen Teil gelte es, managementbezogene Hypothesen mit wissenschaftlich 
anerkannten Methoden zu überprüfen. Im Übrigen, so trägt die Hochschule vor, habe sie 
einen Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten entwickelt und mittels eines einheitlichen 
Bewertungsbogens werde eine objektive und nachvollziehbare Beurteilung der Thesis ge-
währleistet. 
 

Bewertung:  
 
Für die beiden hier zu bewertenden Studiengänge gilt, dass die Curricula den Zielen der 
Studiengänge angemessen Rechnung tragen und die jeweils angestrebte Kompetenzent-
wicklung und Berufsbefähigung gewährleisten. Die Curricula umfassen die Vermittlung von 
Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen, methodischen und gene-
rischen Kompetenzen. 
 
Die Module sind inhaltlich ausgewogen und sinnvoll miteinander verknüpft. Die definierten 
Lernergebnisse entsprechen den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche 
Hochschulabschlüsse. 
 
 Im Master-Studiengang „Business Management“ spiegelt sich sein anwendungsorientiertes 
Profil in der curricularen Umsetzung wieder. 
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Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnungen entsprechen den jeweiligen inhaltlichen 
Ausrichtungen der Curricula und den nationalen Vorgaben. 
 
Die Prüfungsleistungen und die Abschlussarbeit sind wissens- und kompetenzorientiert kon-
zipiert und sollen nach den Bestimmungen der Rahmenprüfungsordnung der Feststellung 
dienen, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Auch wenn Prüfungsarbeiten 
im Rahmen dieses Verfahrens noch nicht eingesehen werden konnten, führen doch die Ein-
sichtnahme in Klausuren und Abschlussarbeiten anderer Studiengänge sowie die geltenden 
Regelungen der Rahmenprüfungsordnung zu der Überzeugung, dass auch die in dem hier 
gegenständlichen Programm zu erwartenden Leistungen den Ansprüchen genügen werden. 
Im Übrigen schließt  jedes Modul mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.1 Inhaltliche Umsetzung    

3.1.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

x   

3.1.2 Begründung der Abschluss- und Studi-
engangsbezeichnung 

x   

3.1.3 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   
 
 
3.2 Strukturelle Umsetzung  

Psychologie und Management 
 

 
Wie sich aus den Modulbeschreibungen ergibt, ist in das Studium ein Praxissemester inte-
griert, dem 30 ECTS-Punkte zugeordnet sind. Diesbezüglich hat die Hochschule als Anlage 
zur Rahmenprüfungsordnung Ausführungsbestimmungen beschlossen, in denen die Zielset-
zungen des Praktikums, Dauer, Verfahrensschritte und Leistungsnachweise geregelt sind. 
Danach sollen die Studierenden im Praktikum 

• mit der Arbeitswelt vertraut werden 
• die im Studium erworbenen Inhalte und Kenntnisse in ausgewählten Funktionsberei-

chen anwenden und vertiefen 
• neue Impulse für ihr Studium erhalten 

Regelstudienzeit 6 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden CP 180 
Studentische Arbeitszeit pro CP 25 
Anzahl der Module der Studiengänge 31 
Module mit einer Größe unter 5 CP inklu-
sive Begründung 

6 
Es geht um die Module „Business English 
I – III“ (4 CP), „wissenschaftliches Arbei-
ten“ (2 CP), „Presentation Skills“ (2 CP) 
und „Teamworking Skills“ (2 CP). Die 
Hochschule hat dies damit begründet, 
dass die in diesen Modulen vermittelten 
Kompetenzen durch entsprechende Bei-
träge der Teilnehmer in anderen Modulen 
gefestigt würden. 
 

Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

12 Wochen, 12 ECTS-Punkte 
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• die Studieninhalte kritisch im Lichte der Praxis reflektieren und 
• aus der Praxis Anregungen und Orientierungen für ihr weiteres Studium erhalten 

 
Es ist Angelegenheit des Studierenden sich – ggf. unterstützt durch den Career-Service –
einen Praktikumsplatz zu suchen und mit dem Unternehmen eine Praktikumsvereinbarung 
abzuschließen. Diese legt er dem Career-Service vor, der über die Genehmigung entschei-
det. Über das Praktikum hat der Studierende einen Bericht anzufertigen, der von der Studi-
engangsleitung daraufhin überprüft wird, ob die mit dem Praktikum verfolgten Ziele erreicht 
wurden. Außerdem erstellt der Praktikumsgeber ein Praktikumszeugnis. 
 
Die Studierbarkeit des Programms hält die Hochschule als zweifelsfrei gegeben. Wie sich 
dem nachfolgend abgebildeten Studienverlaufsplan 
 

 
 
entnehmen lässt, ist der Workload gleichmäßig – bis auf marginale Abweichungen – auf die 
Semester verteilt. Die Prüfungsdichte bewegt sich zwischen vier und sieben Modulprüfungen 
pro Semester, wobei Klausuren und Seminararbeiten im Vordergrund stehen.  
 
Business Management 
 
Regelstudienzeit 3 Semester 
Anzahl der zu erwerbenden CP 90 
Studentische Arbeitszeit pro CP 25 

 
Anzahl der Module des Studienganges 12 zzgl. Master-Arbeit 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

16 Wochen, 18 ECTS-Punkte 

Umfang der Kontaktstunden  685 (mit Managementpraktikum) 
 718 (mit Forschungspraktikum) 

 
Allen Modulen sind mehr als 5 Credit Points zugeordnet. Wie sich aus den Modulbeschrei-
bungen im Übrigen ergibt, ist in das Studium ein optionales achtwöchiges Management- oder 
Forschungspraktikum integriert und mit ECTS-Punkten ausgestattet. Diesbezüglich hat die 
Hochschule als Anlage zur Rahmenprüfungsordnung Ausführungsbestimmungen beschlos-
sen, in denen die Zielsetzungen des Praktikums, Dauer, Verfahrensschritte und Leistungs-
nachweise geregelt sind. Danach sollen die Studierenden im Praktikum 

• mit der Arbeitswelt vertraut werden 
• die im Studium erworbenen Inhalte und Kenntnisse in ausgewählten Funktionsberei-

chen anwenden und vertiefen 
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• neue Impulse für ihr Studium erhalten 
• die Studieninhalte kritisch im Lichte der Praxis reflektieren und 
• aus der Praxis Anregungen und Orientierungen für ihr weiteres Studium erhalten 

 
Es ist Angelegenheit des Studierenden sich – ggf. unterstützt durch den Career-Service –
einen Praktikumsplatz zu suchen und mit dem Unternehmen eine Praktikumsvereinbarung 
abzuschließen. Diese legt er dem Career-Service vor, der über die Genehmigung entschei-
det. Über das Praktikum hat der Studierende einen Bericht anzufertigen, der von der Studi-
engangsleitung daraufhin überprüft wird, ob die mit dem Praktikum verfolgten Ziele erreicht 
wurden. Außerdem erstellt der Praktikumsgeber ein Praktikumszeugnis. 
 
 
Den Präsenzmodulen sind durchgängig sechs ECTS-Punkte zugeordnet, die Praktikumsmo-
dule weisen 12 Credit Points auf.  
 
Die Studierbarkeit des Programms hält die Hochschule als zweifelsfrei gegeben. Wie sich 
dem nachfolgend abgebildeten Studienverlaufsplan 
 

 
 
entnehmen lässt, ist der Workload gleichmäßig auf die Semester verteilt. Die Prüfungsdichte 
bewegt sich zwischen zwei und fünf Modulprüfungen pro Semester, wobei Klausuren im 
Vordergrund stehen.  
 
Für beide Studiengänge:  
hat die Hochschule vorgetragen, dass der Workload nach Maßgabe des Qualitätssiche-
rungskonzepts der Hochschule im Rahmen der Evaluationsverfahren fortlaufend überprüft 
und gegebenfalls nachjustiert wird. Die Koordination der Prüfungen liege in Händen des Prü-
fungsamtes, das auch die Zwischen- und Abschlusszeugnisse sowie Transkripte erstelle. Die 
Betreuung der Studierenden hebt die Hochschule als zentrale Verpflichtung der Studien-
gangsleiter hervor, die jederzeit ansprechbar und erreichbar seien. Fachliche und überfachli-
che Beratung und Betreuung gehören nach Auskunft der Hochschule zum festen Aufgaben-
bestand der hauptamtlich Lehrenden, für die an vier Tagen im Semester Anwesenheitspflicht 
gelte. Schließlich hätten die Studierenden eine Vertrauensdozentin gewählt, an die sie sich 
jederzeit mit fachlichen, überfachlichen und persönlichen Fragen und Problemen vertraulich 
wenden können. 
 
Die Quellen maßgeblicher Regelungstatbestände hat die Hochschule in einer Übersicht dar-
gestellt: 
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 Wo geregelt in der Prüfungsordnung? 
Anerkennung von an anderen Hochschu-
len erbrachten Leistungen 

Anl. 5 zur Rahmenprüfungsordnung 

Anrechnung von außerhochschulisch er-
brachten Leistungen 

Anl. 5 zur Rahmenprüfungsordnung 

Nachteilsausgleich für Studierende mit 
Behinderung 

§ 9 Rahmenprüfungsordnung 

Studentische Arbeitszeit pro CP § 27 Rahmenprüfungsordnung 
Relative Notenvergabe oder Einstufungs-
tabelle nach ECTS 

§ 24 Rahmenprüfungsordnung 

Vergabe eines Diploma Supplements § 25 Rahmenprüfungsordnung 
 
Die Hochschule hat eine Rahmenprüfungsordnung mit 8 Anlagen vorgelegt, mit der ihres 
Erachtens allen rechtlichen Anforderungen des Landeshochschulgesetzes entsprochen wird 
und die nach rechtlicher Überprüfung, nach Beschluss des Senats und Zustimmung des 
Präsidenten am 21. Januar 2016 in Kraft getreten sei. In einer Anlage 5 werden das Verfah-
ren und die Kriterien für die Anrechnung ausserhochschulisch erworbener Kenntnisse und 
Fertigkeiten geregelt. 
 
Es existiert eine Reihe von Partnerschaften mit ausländischen Hochschulen ermöglichen ein 
Auslandssemster ohne Zeitverlust mittels Learning Agreements. 
Zur Dokumentation und Beschreibung der Studiengänge trägt die Hochschule vor, dass 
sämtliche grundlegenden Informationen zu allen Studiengängen auf der Homepage einge-
stellt und dass darüber hinaus Kurzinformationen, etwa zu den Zulassungsvoraussetzungen 
und ausführliche Studieninformation in Papierform seien.  
 
Bewertung:  
 
Die Struktur der Programme dient der Umsetzung des jeweiligen Curriculums und fördert 
den Kompetenzerwerb der Studierenden. Die Studiengänge sind modularisiert; dabei sind 
die Workload-Angaben klar und nachvollziehbar hergeleitet. Die Module umfassen in der 
Regel mindestens 5 Credit Points, Ausnahmen sind plausibel begründet. Die Studiengänge 
sind so gestaltet, dass sie Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen und in der 
Praxis ohne Zeitverlust bieten. Die Modulbeschreibungen enthalten alle erforderlichen Infor-
mationen gemäß KMK-Strukturvorgaben. Die Abschlussnote wird gemäß § 25 der Rahmen-
prüfungsordnung im Transcript of Records auch mit einer relativen Note angegeben. 
 
Auch dem Praxissemester (Studiengang „Psychologie und Management“) bzw. dem Ma-
nagementpraktikum/Forschungspraktikum (Studiengang „Business Management“) sind 
ECTS-Punkte zugeordnet. Um Credit Points für Praxisanteile vergeben zu können, bedarf es 
allerdings ihrer sichtbaren Integration in das Curriculum, einer engen akademischen Beglei-
tung und der Kontrolle des Erreichens der mit dem Praktikum verfolgten curricularen Zielset-
zungen. Diesbezüglich sind Defizite zu konstatieren. Zwar wird die jeweilige Praxisphase 
vom Career-Service administrativ betreut und dokumentiert und der Praxisbericht wird von 
der Studiengangsleitung daraufhin überprüft, ob das Praktikum anrechenbar ist. Es fehlt in-
dessen eine vorangehenden Festlegung der mit dem Praktikum verfolgten curricularen Ziel-
setzungen, der zu absolvierenden Stationen und der im Praktikum konkret zu erbringenden 
und nachzuweisenden Leistungen. Diese Aspekte müssen unter Berücksichtigung der curri-
cularen Einbindung vor Beginn des Praktikums zwischen Studierendem, Praktikumsgeber 
und der verantwortlichen Lehrperson vereinbart und dokumentiert werden. Auch ist zu ge-
währleisten, dass sich die verantwortliche Lehrperson im Praktikumsverlauf davon über-
zeugt, dass der Einsatz des Praktikanten den festgelegten Zielsetzungen entspricht und zu 
erwarten ist, dass der angestrebte Erfolg eintreten wird. Nur wenn diese Rahmenbedingun-
gen geschaffen sind, kann im Nachhinein bewertet werden, ob die für das Praktikum ausge-
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wiesenen ECTS-Punkte vergeben werden können. Bei dem in Betracht kommenden facet-
tenreichen Instrumentarium der akademischen Begleitung des Praktikums wollen die Gut-
achter der Hochschule nicht vorgreifen. Sie kann durch eingefügte Lehrveranstaltungen er-
folgen (z.B. Praktikantenseminare), durch Zwischenberichte, Präsentationen, Workshops, 
Besuche im Unternehmen, Meetings mit den betrieblichen Betreuern u.v.m.. Jedenfalls muss 
sichergestellt werden, dass die Überprüfung der Zielerreichung auf einer zuvor definierten, 
curricular abgeleiteten Zielsetzung erfolgt und der Prozess auch von der akademischen Seite 
eng begleitet wird.  
 
Die Gutachter empfehlen daher eine Auflage des Inhalts auszusprechen, dass die zu ver-
einbarenden Gegenstände des Praktikums nach Maßgabe ihrer curricularen Einordnung der 
Zustimmung der verantwortlichen Lehrperson bedürfen und der Praktikumsverlauf von aka-
demischer Seite unter dem Gesichtspunkt zu begleiten ist, ob das Erreichen der mit dem 
Praktikum verfolgten curricularen Zielsetzungen erwartet werden kann.  
 
Im Übrigen sind die Studiengänge, der jeweilige Studienverlauf und die Prüfungsanforderun-
gen dokumentiert und veröffentlicht. Im Falle des Master-Studienganges „Business Ma-
nagement“ beträgt die Gesamtstudienzeit nicht über zehn Semester. 
 
In der rechtlich überprüften und rechtswirksamen Rahmenprüfung und ihren Anlagen sind 
die Programme mit einer Ausnahme hinsichtlich ihrer Anforderungen beschrieben und die 
nach dem Landeshochschulgesetzt zu regelnden Sachverhalte berücksichtigt. Dazu gehört 
u.a. die Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der Lis-
sabon-Konvention sowie die Anrechnung von außerhalb des Hochschulsystems erworbener 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf das Studium (beides Anlage 5 zur Rahmenprüfungsord-
nung). Die Ausnahme betrifft die für die Zulassung formulierten Voraussetzungen für den 
Studiengang „Business Management“, die zwar in Schriftform vorliegen, aber noch in die 
entsprechende Anlage zur Rahmenprüfungsordnung einzufügen sind. Die Gutachter emp-
fehlen daher eine Auflage dahingehend, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den Stu-
diengang „Business Management“ an entsprechender Stelle in der Rahmenprüfungsordnung 
verankert werden.  
 
Die Studierbarkeit wird durch die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen, 
eine jeweils geeignete Studienplangestaltung, plausible Workloadberechnungen, eine jeweils 
adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation sowie Betreuungs- 
und Beratungsangebote gewährleistet. Die Belange von Studierenden mit Behinderung wer-
den berücksichtigt. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.2 Strukturelle Umsetzung    

3.2.1 Struktureller Aufbau und Modularisie-
rung 

 Auflage  

3.2.2 Studien- und Prüfungsordnung 
x 

Auflage 
„Business 

Management“ 
 

3.2.3 Studierbarkeit  x   

 
 
3.3 Didaktisches Konzept 

Zentrales Moment ihres didaktischen Konzepts ist nach Auskunft der Hochschule die enge 
Verzahnung von theoretischen Grundlagen und praktischer Anwendung. Theoretische An-
sätze würden unmittelbar mit praktischen Übungen, Fallbeispielen, Exkursionen und Trans-
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feraufgaben verknüpft. Die Methoden würden sich stets an den Zielen des Moduls orientie-
ren und seien entsprechend vielfältig. So kämen neben klassischen Methoden wie Impuls-
vorträgen und Lehrgesprächen moderne Methoden wie Präsentationen, Simulationen, Ver-
haltenstraining, Gruppen- und Videofeedback zum Einsatz. Didaktik und Methodik seien im-
mer auch darauf gerichtet, Handlungskompetenzen aufzubauen und die Entwicklung der 
Persönlichkeit zu fördern. Eine überschaubare Gruppengröße von nicht mehr als 30 Teil-
nehmern und die Einbindung von Gastreferenten würden diesen Ansatz unterstützen. 
 
Die die Veranstaltungen begleitenden Studienmaterialien werden nach den Darlegungen der 
Hochschule von den Lehrenden erstellt. Um eine gewisse Einheitlichkeit zu gewährleisten, 
gebe es regelmäßige Dozentenkonferenzen und ein verbindliches Layout. Für jedes Modul 
müsse im Übrigen ein Lehr- und Lernplan von den Lehrkräften erstellt werden, mit dem die 
Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung über das hochschulinterne Onlineportal unter ande-
rem über die Verteilung des Lehrstoffes auf die Semesterwochen, weiterführende Literatur 
und die vorgesehenen Prüfungsleistungen informiert würden. In der vor Semesterbeginn 
regelmäßig stattfindenden Dozentenkonferenz würden letzte Abstimmungen vorgenommen. 
 
Bewertung:  
 
Das didaktische Konzept der Studiengänge ist nachvollziehbar und auf das Studiengangsziel 
hin ausgerichtet. In den Studiengängen sind adäquate Lehr- und Lernformen vorgesehen. 
Die begleitenden Lehrveranstaltungsmaterialien entsprechen dem zu fordernden Niveau und 
sind zeitgemäß. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

3.3 Didaktisches Konzept x   

 
 

4 Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Personal 

In den hier gegenständlichen Studiengängen werden nach einer von der Hochschule vorge-
legten Übersicht alle hauptamtlich tätigen Professoren eingesetzt. Sie erbringen etwa 55 % 
der Lehre, von wissenschaftlichen Mitarbeitern der Hochschule werden etwa 20 % der Lehre 
erbracht und ein Anteil von etwa 25 % entfällt auf nebenberuflich tätiges Lehrpersonal. Über 
das Vorhandensein der notwendigen Lehrkapazität informiert die Hochschule durch Über-
sichten zu den Lehrquoten. 
 
In den hier gegenständlichen Studiengängen werden nach einer von der Hochschule vorge-
legten Übersicht alle hauptamtlich tätigen Professoren eingesetzt. Sie erbringen etwa 55 % 
der Lehre, von wissenschaftlichen Mitarbeitern der Hochschule werden etwa 20 % der Lehre 
erbracht und ein Anteil von etwa 25 % entfällt auf nebenberuflich tätiges Lehrpersonal. Die 
Berufungs- und Einstellungsvoraussetzungen hat die Hochschule auf Grundlage des Hoch-
schulrechts des Landes durch eine interne Ordnung geregelt. Über das Vorhandensein der 
notwendigen Lehrkapazität informiert die Hochschule durch Übersichten zu den Lehrquoten. 
Die Hochschule hat Maßnahmen zur Weiterentwicklung und -qualifizierung ihrer Lehrenden 
etabliert. Aktuell verweist sie auf die Veranstaltung „Stimmtraining für Dozenten“ und solche, 
die der Methodenqualifizierung gewidmet sind. 
 



Darstellung und Bewertung im Einzelnen  
© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 24 

Nach Auskunft der Hochschule sind die Studiengangsleiter für die Organisation und den rei-
bungslosen Ablauf der Lehrveranstaltungen ihres Studienganges zuständig. Im Einzelnen 
obliegt ihnen 

• die Koordinierung der Module und die Abstimmung der Modulinhalte 
• der Einsatz der Lehrenden 
• das Feedback über Evaluationsergebnisse 
• die Funktion eines zentralen Ansprechpartners für die Studierenden. 

 
Als zentrale Instanz für alle administrativen Themen benennt die Hochschule das Studien-
sekretariat. Das Sekretariat sei u.a. zuständig für die Einschreibung, Rückmeldung, die Aus-
stellung von Dokumenten und unterstütze die Studierenden auch in persönlichen Angele-
genheiten, ggf. und Herstellung von Kontakten zu entsprechenden Beratungsstellen. 
Das Prüfungsamt erfasse die Prüfungsergebnisse, organisiere das Prüfungsgeschehen und 
erstelle Zeugnisse. Das International Office leiste für Studierende und Lehrende bei allen 
Fragen des internationalen Austauschs (z. B. Auslandspraktikum, Auslandssemester, Studie-
rendenaustausch) Unterstützung. 
Einer von der Hochschule vorgelegten Übersicht kann entnommen werden, dass in den Jah-
ren 2015/16 umfassende Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Der individuelle 
Bedarf wird in einem jährlichen Mitarbeitergespräch ermittelt und in das Qualifizierungspro-
gramm eingestellt. 
. 
Bewertung:  
 
Anzahl und Struktur des Lehrpersonals korrespondieren, auch unter Berücksichtigung der 
Mitwirkung in anderen Studiengängen, mit den Anforderungen der Studiengänge. Sie ent-
sprechen den nationalen Vorgaben. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -
qualifizierung des Lehrpersonals sind vorhanden.  
 
Die Studiengangsleitung organisiert und koordiniert die Beiträge aller in den Studiengängen 
Mitwirkenden und trägt Sorge für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. Die Stu-
diengangsorganisation gewährleistet die Umsetzung der Studiengangskonzepte. 
 
Die Verwaltungsunterstützung ist gewährleistet. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -
qualifizierung des Verwaltungspersonals sind vorhanden. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.1 Personal    

4.1.1 Lehrpersonal x   

4.1.2 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

x   

4.1.3 Verwaltungspersonal x   

 
 
4.2 Kooperationen und Partnerschaften (falls relevant) 

Da es sich nicht um einen Kooperationsstudiengang handelt, ist dieses Kriterium nicht ak-
kreditierungsrelevant. 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.2 Kooperationen und Partnerschaften 
(falls relevant) 

  x 
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4.3 Sachausstattung 

Die Hochschule trägt vor, dank eines Neubaus über eine gute räumliche und technische Inf-
rastruktur zur verfügen und legt hierzu die nachfolgende Übersicht vor: 
 

          
 
Die Unterrichtsräume seien mit 65 interaktiven Whiteboards ausgestattet, es stünden – zur 
Ergänzung der Laptops der Teilnehmer – 30 Tabletwagen zur Verfügung, auch sei Office 
365 Plus für alle Studierenden verfügbar, die Hochschule sei mit Glasfasertechnik an das 
Netz angebunden, auf dem gesamten Campus sei WLAN kostenlos nutzbar und außerdem 
könnten Studierende und Lehrende auf der Lernplattform MOODLE in Verbindung mit 
„Onedrive“ arbeiten. 
Das Erdgeschoss der Hochschule mit den Vorlesungs- und Seminarräumen ist barrierefrei 
erreichbar, eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden. Auch die Vorlesungsräume im 
Neubau sind barrierefrei erreichbar, die höheren Etagen werden mit dem Fahrstuhl erreicht. 
 
Der Zugang zur erforderlichen Literatur wird nach Auskunft der Hochschule mittels einer 
Präsenz- und Ausleihbibliothek sowie dem Zugang zu Online-Datenbanken gewährleistet. 
Die Präsenz- und Ausleihbibliothek befinde sich in einem kontinuierlichen Aufbau und verfü-
ge derzeit über 1270 Monographien und 10 laufend gehaltene Zeitschriften. Das Bibliotheks-
konzept sehe vorrangig die Ausstattung der Präsenzbestände mit Pflichtliteratur vor. Die 
Hochschulbibliothek sei montags bis freitags von 08:30 bis 18:30 Uhr und am Sonnabend 
von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. 
Die Hochschule trägt ergänzend vor, dass die Studierenden freien Zugang zu den Bibliothe-
ken der Universität Mannheim, der Hochschule Mannheim, der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, der Bundesagentur für Arbeit und der des Goethe-Instituts haben. Allein im 
Goethe-Institut stünden 44 Arbeitsplätze für Gruppenarbeiten zur Verfügung, Recherchear-
beitsplätze und „Stillarbeitsplätze“ würden das Angebot arrondieren. 
 
Bewertung:  
 
Die adäquate Durchführung der Studiengänge ist hinsichtlich der qualitativen und quantitati-
ven räumlichen Ausstattung gesichert. Die Räume und Zugänge sind behindertengerecht 
ausgestattet und barrierefrei erreichbar.  
 
Die adäquate Durchführung der Studiengänge ist hinsichtlich der Literaturausstattung und 
ggf. dem Zugang zu digitalen Medien und relevanten Datenbanken sowie der Öffnungszeiten 
und Betreuungsangebote der Bibliothek gesichert. 
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  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.3 Sachausstattung    

4.3.1 Unterrichtsräume x   

4.3.2 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

x   

 
4.4 Finanzausstattung (relevant für nichtstaatliche Hochschulen) 

Die Hochschule stellt ihre Finanzierungsquellen wie folgt vor: 
1. Erträge aus Studiengebühren 
2. Finanzierung der Studienplätze von zurzeit zwei Programmen durch 35 Partnerunter-

nehmen mit 350,-Euro monatlich vom ersten bis zum vierten Semester, im Falle indi-
vidueller Bindung an das Unternehmen bis zum sechsten Semester 

3. Einnahmen aus Forschungsprojekten, Vermietungen, Weiterbildung 
4. Zuschuss aus dem Solidarpakt II in Höhe von 140,-Euro monatlich bis Ende des Jah-

res 2016 
 
Die Hochschule räumt ein, dass mit Fortfall der Einnahmen aus dem Solidarpakt II eine Fi-
nanzierungslücke auftritt, die sie im Wesentlichen durch Erhöhung der Studiengebühren, 
eine Steigerung der Studierendenzahl, einer Erweiterung des Finanzierungsbereichs durch 
und den Zugewinn von Partnerunternehmen sowie Rationalisierungsmaßnahmen aufzufan-
gen gedenkt, sodass ab 2018 wieder Gewinne erzielt werden. Sie verweist im Übrigen auf 
die Trägergesellschaft mit dem Hauptanteilseigner „Internationaler Bund“, der mit 75 % betei-
ligt ist und der unter dem 31. Mai 2016 eine Garantieerklärung abgegeben hat. Danach stellt 
er die erforderlichen Mittel bereit, um den immatrikulierten Studierenden einen ordnungsge-
mäßen Abschluss ihres Studiums zu ermöglichen. 
 
Bewertung:  
 
Die Finanzierungslage ist als kritisch zu beurteilen. Nach der von der Hochschule vorgeleg-
ten Finanzplanung fallen in den Jahren 2016 und 2017 Defizite an, erst für das Jahr 2017 ist 
ein Gewinn ausgewiesen. Jedoch hat die Hochschule Maßnahmen zur Konsolidierung ergrif-
fen, die erfolgversprechend erscheinen. Sollte der Erfolg nicht oder nicht im gebotenen Um-
fang oder Zeitrahmen eintreten, ist aufgrund einer Garantieerklärung des Hauptgesellschaf-
ters gleichwohl gewährleistet, dass jeder an der Hochschule eingeschriebene Studierende 
sein Studium ordnungsgemäß abschließen kann. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

4.4 Finanzausstattung x   

 
 

5 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Hochschule legt dar, dass sich ihr in der „Ordnung über die Evaluation für Studium, Leh-
re und Weiterbildung“ (EvO) niedergelegtes Qualitätsmanagementsystem am Modell der 
„European Foundation for Quality Management“ (EFQM) orientiere. Neben der Durchführung 
der Evaluationsverfahren nach Maßgabe der EvO würden hochschulinterne Audits des 
Hauptgesellschafters „Internationaler Bund“ nach dem EFQM-Modell durchgeführt, zuletzt 
2015Das Qualitätsmanagement im Einzelnen folge dem Qualitätskreislauf „Plan-Do-Check-
Act“ und lasse sich wie folgt darstellen: 
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Das Ensemble von Maßnahmen ständiger Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität 
umfasse 

• die Evaluation der Lehre durch Studierende einschließlich des Workloads 
• die Evaluation durch Lehrende 
• die Evaluation durch Absolventen 
• die Evaluation durch Partnerunternehmen 
• die Festlegung verbindlicher Prozesse in Bezug auf Lehre und Verwaltung 
• die Durchführung von Management-Reviews zur Reflexion und Überprüfung der Ver-

fahrensweisen 
• das interne Audit nach dem EFQM-Modell. 
• die interne Kommunikation und Veröffentlichung der Verfahrensbeschreibungen für 

alle Mitarbeiter zur Sicherung einer breiten Basis für die Umsetzung 
 
Die Ergebnisse der Evaluationsverfahren würden im Rahmen regelmäßiger Besprechungen 
zwischen der Hochschulleitung, den Lehrenden und den Verwaltungsmitarbeitern analysiert 
und dazu verwendet, das Qualitätsmanagementsystem weiter zu entwickeln, die Prozesse 
zu optimieren und im Rahmen der Personalentwicklung das Kompetenzspektrum der Betei-
ligten zu sichern und zu erweitern. 
 
Bewertung:  
 
Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwick-
lungen der Studiengänge berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationser-
gebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des 
Absolventenverbleibs. 
 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

5. Qualitätssicherung und Weiterentwick-
lung 

x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Hochschule der Wirtschaft für Management, Mannheim 
 
Bachelor-Studiengang: „Psychologie und Management“ (B.Sc.) 
Master-Studiengang: „Business Management“ (M.A.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 
  Qualitätsanforderung 

erfüllt 

Qualitätsanforderung 

nicht erfüllt 

Nicht relevant 

1. Zielsetzung    

2. Zulassung    

2.1 Zulassungsbedingungen x   

2.2 Auswahl- und Zulassungsverfahren x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik    

3.1 Inhaltliche Umsetzung    

3.1.1 Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit des Curriculums 

x   

3.1.2 Begründung der Abschluss- und Studi-
engangsbezeichnung 

x   

3.1.3 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit x   

3.2 Strukturelle Umsetzung    

3.2.1 Struktureller Aufbau und Modularisie-
rung 

 Auflage  

3.2.2 Studien- und Prüfungsordnung 
x 

Auflage 
„Business Ma-

nagement“ 
 

3.2.3 Studierbarkeit    

3.3 Didaktisches Konzept    

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
   

4.1 Personal    

4.1.1 Lehrpersonal x   

4.1.2 Studiengangsleitung und Studienorgani-
sation 

x   

4.1.3 Verwaltungspersonal x   

4.2 Kooperationen und Partnerschaften
(falls relevant) 

  x 

4.3 Sachausstattung    

4.3.1 Unterrichtsräume x   

4.3.2 Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

x   

4.4 Finanzausstattung (relevant für nicht-
staatliche Hochschulen) 

x   

5. Qualitätssicherung und Weiterent-

wicklung 
x   

 


